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Die stetige Erweiterung der Produktion auf der Grund
lage des Volkswirtschaftsplanes in der Deutschen Demo
kratischen Republik führt in wachsendem Maße zu einer 
Belebung des innerdeutschen Handels. Im Interesse der 
weiteren Verbesserung der Lebenslage unserer Bevölke
rung ist es notwendig, den Handel gegen jeden zer
setzenden Einfluß zu sichern. Feinde unserer demokra
tischen Wirtschaft versuchen, den innerdeutschen Han
del und dadurch unseren Wirtschaftsaufbau zu stören. 
Von derartigen Elementen wird die politische Lage Ber
lins ausgenutzt, um besonders von hier aus den Aufbau 
unserer Wirtschaft zu erschweren.

Um derartige Sabotageversuche künftig unmöglich zu 
machen und den innerdeutschen Handel zu fördern, ist 
eine umfassende Kontrolle der Warenbewegung not
wendig. Deshalb hat die Provisorische Volkskammer 
dieses Gesetz beschlossen:

§ 1
(1) Für den Warenverkehr zwischen den Gebieten der 

Deutschen Demokratischen Republik und den Westsek
toren Groß-Berlins finden die Bestimmungen über den 
innerdeutschen Handel entsprechende Anwendung.

(2) Das Ministerium für Innerdeutschen Handel, Außen
handel und Materialversorgung stellt die erforderlichen 
Warenbegleitscheine aus.

(3) Waren, die ohne Einhaltung dieser Bestimmung 
befördert wurden, sowie die zu ihrer Beförderung be
nutzten Transportmittel sind durch das Amt für Kon
trolle des Warenverkehrs entschädigungslos zugunsten 
der Deutschen Demokratischen Republik einzuziehen. 
Daneben können von diesem Amt Strafen bis zum

18


